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Vorwort
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arbeitet. Literatur und Rechtsprechung wurden bis zum Stand April 2022 
berücksichtigt.

Mein erster und besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Sebastian Kolbe. 
Als Doktorvater stand er mir stets mit Rat zur Seite. Seine konstruktiven 
Anregungen haben mir sehr dabei geholfen, diese Arbeit zu verfassen.

Daneben bedanke ich mich herzlich bei Herrn Professor Dr. Lorenz Käh
ler, der zügig das Zweitgutachten erstellt hat.

Zuletzt danke ich meiner Familie und meinen Freunden. Ohne ihre uner
müdliche Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Arbeit zu 
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1 Autor unbekannt.
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A. Ideal und Wirklichkeit  
der zivilrichterlichen Prozessleitung

I. These: Fehlende Kongruenz zwischen Ideal und Wirklichkeit

„Die gewünschte Verfahrensgestaltung kann und darf nach den gemachten Erfah
rungen nicht der Initiative sowie dem Ermessen und Geschick des einzelnen Rich
ters überlassen bleiben, sondern muß auf breitester Basis verwirklicht werden.“2

Mit dieser Einschätzung setzte der Gesetzgeber 1974 im Rahmen der Ge
setzesarbeiten zur Vereinfachungsnovelle den Auftakt für einen bis heute 
andauernden Versuch, den Zivilprozess effizienter zu gestalten und zu be
schleunigen.

In seiner Grundkonstellation beabsichtigt der Zivilprozess eine hoheitliche 
Entscheidung, die aufgrund eines geordneten Erkenntnisprozesses, in ange
messener Zeit ergeht und zwischen den Parteien Rechtsfrieden herbeiführt. 
Zu Recht wurde die Grundkonstellation des Erkenntnisverfahrens später um 
den Gütegedanken erweitert. Schließlich kann Rechtsfrieden auch durch Ver
gleiche erreicht werden.

Das vorrangige Ziel einer materiell gerechten Entscheidung darf durch 
Effizienz und Beschleunigungsimpulse nicht stärker eingeschränkt werden, 
als es für ein konzentriertes Verfahren notwendig ist.3 Es muss ein rechts
staatlichen Ansprüchen genügendes Gleichgewicht zwischen Rechtfrieden 
und Qualität der Rechtsprechung sowie der zügigen Verfahrenserledigung 
gefunden werden. Das gilt sowohl für Richter im Rahmen der Rechtspre
chung als auch für den Gesetzgeber, wenn er den durch die ZPO vorgegebe
nen Erkenntnisprozess abstrakt generell novelliert.

Bei seinen vergangenen Bemühungen um eine Effizienzsteigerung hat der 
Gesetzgeber nicht berücksichtigt, dass die zur Entscheidung berufenen Rich
ter innerhalb des von ihnen bekleideten Amtes auch Menschen sind.4 Sie 
müssen die angestrebte Effizienzsteigerung im Alltag umsetzen und gleich
zeitig ein rechtsstaatlichen Ansprüchen genügendes Verfahren gewährleisten. 
Dabei wird schlicht erwartet, dass Richter innerlich und äußerlich unabhän

2 BTDrs. 7/2729, S. 34.
3 BGH, Urt. v. 12.01.1983, IVa ZR 135/81, NJW 1983, 822 (823 f. m. w. N.).
4 Zu den menschlichen Faktoren der richterlichen Entscheidungsfindung, insbe

sondere zur teilweise fehlenden Rationalität, Nink, Justiz und Algorithmen, S. 28 ff.



14 A. Ideal und Wirklichkeit der zivilrichterlichen Prozessleitung

gig sind und bleiben und ihr Verhalten allein am Gesetz orientieren.5 Da sie 
nahezu keiner Kontrolle unterliegen, sind Richter wenigstens im Bereich der 
Rechtsfindung auf sich allein gestellt.6 Sie müssen einen Weg finden, den an 
sie gerichteten Erwartungen gerecht zu werden. Mit ihrer unvergleichbaren 
Freiheit geht damit ein Höchstmaß an Eigenverantwortung einher.

Gleichzeitig ächzen Richter unter einer von ihnen als hoch empfundenen 
Arbeitsbelastung, vermeintlich komplexer werdenden Rechtsstreitigkeiten, 
einem daraus resultierenden (empfundenen) Erledigungsdruck und einer als 
amtsunangemessenen wahrgenommenen Besoldung. Die aus der Richter
schaft kommende Kritik sollte zum Anlass genommen werden, die Ursachen 
der Belastungs und Qualitätsprobleme der Justiz zu untersuchen. Eben diese 
Ursachenforschung soll Bestandteil der Arbeit sein, in deren Fokus der Rich
ter als prozesslenkender Entscheider steht.

Die Arbeit folgt der These, dass die ZPO ausgehend von einem vom Amt
sethos getragenen Leitbild ein geeignetes Grundgerüst für einen geordneten 
Erkenntnisprozess ist. Der rechtsstaatliche Anspruch an den Erkenntnispro
zess und die Verfahrenswirklichkeit fallen jedoch auseinander, weil Richter 
sich nicht immer von ihrem Amtsethos leiten lassen und deshalb dem Leit
bild und dem ihnen mit Art. 92 GG entgegengebrachten Vertrauen nicht 
permanent gerecht werden. Folge sind unstrukturiert geführte Prozesse und 
unzufriedenstellende Verfahrensdauern. Um diesem Mangel zu begegnen, 
muss der Gesetzgeber Steuerungsimpulse setzen, die die Person des Richters 
und seine natürlichen (menschlichen) Impulse berücksichtigen.

II. Ideal der zivilrichterlichen Prozessleitung

Das sich aus der Verfassung und den einfachgesetzlichen Vorgaben erge
bende Ideal der zivilrichterlichen Prozessleitung könnte sich aus zwei Fakto
ren zusammensetzen. Dem Leitbild richterlicher Prozessleitung (1.) und ei
nem besonderen richterlichen Amtsethos (2.).

1. Leitbild der zivilrichterlichen Prozessleitung

Als Grundlage für die weitere Prüfung wird zunächst das Idealbild der 
richterlichen Prozessleitung im Sinne der vom Gesetz erwarteten zivilrichter
lichen Arbeitsweise herausgearbeitet. Dazu werden zunächst die übergeord
neten Ziele des Zivilprozesses (a)) und das Verhältnis des Richters zu den 

5 BVerwG, Urt. v. 29.10.1987, 2 C 72/86, NJW 1988, 1748 (1749).
6 BGH, Urt. v. 16.11.1990, RiZ 4/90, juris Rn. 9; ebenso BGH, Urt. v. 16.11.1990, 

RiZ 2/90, NJW 1991, 1103 (1104).
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Parteien (b)) betrachtet. Anschließend wird anhand einzelner Vorschriften der 
ZPO gezeigt, in welchem Umfang die tatsächliche Verfahrensausgestaltung 
und beschleunigung dem Richter anheim gestellt ist und von welchem Ideal 
er sich leiten lassen soll (c)).

a) Übergeordnete Ziele des Zivilprozesses

Wie Richter Prozesse leiten sollen, wird stark durch die übergeordneten 
Ziele des Zivilprozesses geprägt. Sie sind der Hintergrund, vor dem Richter 
den Prozess leiten und ihre darauf bezogenen Entscheidungen treffen. Des
halb soll einleitend auf die übergeordneten Ziele und das Wesen des Zivil
prozesses eingegangen werden.

Von Verfassungs wegen ist zunächst der aus dem Rechtsstaatsprinzip des 
Art. 20 Abs. 3 GG abgeleitete Justizgewährleistungsanspruch zu berücksich
tigen. Im Kern gewährt er Rechte auf Zugang zu den Gerichten, auf umfas
sende tatsächliche und rechtliche Prüfung des Streitgegenstandes und auf 
eine verbindliche Entscheidung durch den Richter.7 Den Parteien soll es er
möglicht werden, ihre subjektiven Rechte durchzusetzen.8 Daneben tritt der 
entweder aus Art. 19 Abs. 4 GG oder aus dem Justizgewährleistungsanspruch 
fließende Anspruch auf effektiven Rechtsschutz.9 Er garantiert nicht nur das 
formelle Recht und die theoretische Möglichkeit Gerichte anzurufen, sondern 
eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle.10 Zudem gilt das Gebot der 
Waffengleichheit im Prozess. Hinter ihm steht die Pflicht, für ein gehöriges 
und faires Verfahren Sorge zu tragen,11 das den Parteien eine gleichwertige 
prozessuale Stellung vor dem Richter sichert.12 Es wird ergänzt durch den 
Anspruch auf rechtliches Gehör, Art. 103 Abs. 1 GG.

7 BVerfG,  Beschl. v. 12.02.1992, 1 BvL 1/89, NJW 1992, 1673 (1673); BVerfG 
Plenum,  Beschl. v. 11.06.1980, 1 PBvU 1/79, NJW 1981, 39 (41).

8 Bericht Zivilgerichtsbarkeit 1961, S. 167, wonach die Durchsetzung subjektiver 
Rechte das Verbot der Selbsthilfe rechtfertigt und daher Hauptanliegen des Zivilpro
zesses ist.

9 Zur Herleitung aus dem Justizgewährleistungsanspruch oder Art. 19 Abs. 4 GG, 
BVerfG,  Beschl. v. 23.05.2012, 2 BvR 610/12, NStZ 2012, 458 (459 f.).

10 BVerfG, Kammer Beschl. v. 29.07.2003, 2 BvR 311/03, NVwZ 2004, 95 (95); 
BVerfG,  Beschl. v. 19.06.1973, 1 BvL 39/69, NJW 1973, 1491 (1493); BVerfG, 
  Beschl. v. 29.10.1975, 2 BvR 630/73, NJW 1976, 141.

11 BVerfG,  Beschl. v. 25.07.1979, 2 BvR 878/74, NJW 1979, 1925, juris Rn. 71; 
BVerfG,  Beschl. v. 27.09.1978, 1 BvR 361/78, NJW 1979, 534 (534 f.).

12 BVerfG, Kammer Beschl. v. 30.09.2018, 1 BvR 1783/17, NJW 2018, 3631 
(3632, Rn. 14 f.).




